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041 Fortsetzung Uebrige

.300 01 Bezeichnung ..................

.400 bis .800 wie .300

080 Oekologisches Bauen

081 Produktedeklarationen. Die vom
Unternehmer eingereichten Pro-
duktedeklarationen sind für
die Wahl der bei der Ausfüh-
rung verwendeten Produkte ver-
bindlich.

.100 Als Grundlage gelten:

.110 Empfehlung SIA 493 "Deklara-
tion ökologischer Merkmale von
Bauprodukten".

Position .120 entfällt

.130 01 Bezeichnung ..................

.140 bis .180 wie .130

.200 Mit dem Angebot hat der Unter-
nehmer einzureichen:

.210 Produktedeklaration nach Emp-
fehlung SIA 493 "Deklaration
ökologischer Merkmale von Bau-
produkten".
01 Zu Pos. ......................

.220 Produktedeklaration nach VSLF
für Lacke, Farben und ähnliche
Beschichtungsstoffe.
01 Zu Pos. ......................

.230 01 Zu Pos. ......................
02 Bezeichnung ..................

.240 bis .280 wie .230

.300 Auf späteres Verlangen hat der
Unternehmer einzureichen:

.310 Produktedeklaration nach Emp-
fehlung SIA 493 "Deklaration
ökologischer Merkmale von Bau-
produkten".
01 Zu Pos. ......................

.320 Produktedeklaration nach VSLF
für Lacke, Farben und ähnliche
Beschichtungsstoffe.
01 Zu Pos. ......................

.330 01 Zu Pos. ......................
02 Bezeichnung ..................

.340 bis .380 wie .330

.400 01 Bezeichnung ..................

.500 bis .800 wie .400

080 Oekologisches BauenBauen ökologisch

Produktedeklarationen

Grundlage

Empfehlung SIA 493

Spezifikation

m.Angebot einzureichen

Produktedeklaration n.SIA 493

Produktedeklaration n.VSLF

Spezifikation

a.Verlangen einzureichen

Produktedeklaration n.SIA 493

Produktedeklaration n.VSLF

Spezifikation

Uebrige
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082 Anforderungen.

.100 Holz und Holzwerkstoffe aus-
sereuropäischer Herkunft müs-
sen das FSC-, das PEFC- oder
ein gleichwertiges Label tra-
gen.

.200 Beschichtungen von Holz- und
Metalloberflächen dürfen keine
Biozide enthalten und müssen
wasserverdünnbar sein oder
dürfen max. % 1 Lösemittel
enthalten.

.300 Beschichtungen von Metallober-
flächen müssen halogenfrei
sein.

.400 01 Beschreibung .................

.500 bis .800 wie .400

Anforderungen

Holz m.FSC-,PEFC-Label

Beschicht.o.Biozid,wasserverd.

Biozide zur Topfkonservierung sind 
zugelassen.

Beschichtungen hf

Uebrige

Nachführung 17


